
Kropp
Geestlandschule

 
 
 
Projekt – rechtliche Grundlagen  
Informationen für Eltern, Erziehungsberechtigte,  
Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen 
 

 

Folgendes ist für das zu erstellende Projekt zu beachten: 

1. Das Projekt ist Teil der Abschlussprüfung. Die Note hierfür wird im Abschlusszeugnis des 

jeweiligen Bildungsganges gesondert aufgeführt. 

2. Die Projektarbeit soll schriftliche, mündliche und praktische Leistungen enthalten. 

3. Jedes Gruppenmitglied wird individuell bewertet.  

4. Eine ungenügende Leistung (Note 6) hierfür hat zur Folge, dass die gesamte 

Abschlussprüfung in diesem Fall als „nicht bestanden“ gewertet werden muss (lt. GemVo SH 

§ 17 (7)). 

5. Wird das Projekt mit einer mangelhaften Leistung (Note 5* ESA oder 5** MSA) bewertet, 

würde eine mangelhafte Leistung in einem weiteren Fach ebenfalls zum Nichtbestehen der 

Abschlussprüfung führen (lt. GemVo SH § 17 (7)). 

6. Werden die vorgegebenen Termine (siehe Terminplan Projekt) nicht fristgerecht 

eingehalten, führt dies in der Bewertung zu Punktabzügen. 

7. Die Wiederholung einer Projektarbeit ist nur im Rahmen der Wiederholung der 

Abschlussprüfung, für die sie erstellt wurde, möglich. Schülerinnen und Schüler, die nicht am 

ESA teilnehmen, dürfen das Projekt also nicht wiederholen. Schülerinnen und Schüler, die im 

Rahmen der Prüfung zum Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss bereits eine 

Projektarbeit präsentiert haben, können diese im Rahmen ihres Mittleren Schulabschlusses 

anrechnen lassen. (lt. GemVo SH § 12 (5)). 

8. Am Beruflichen Gymnasium (BBZ) können Bewerber und Bewerberinnen nur aufgenommen 

werden mit einem durch Prüfung erworbenen Mittleren Schulabschluss, der maximal eine 

4** und keine 5** oder 6** aufweist. Dazu zählt auch die Projektnote.  

Sollten Sie noch Fragen haben, dürfen Sie mich gerne anrufen.                                         

Tel:  04624/987 - 40161 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Finn Friebus 
(Koordinator 8-10) 
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Projekt und ESA – allgemeine Informationen  
und rechtliche Grundlagen für Eltern, 
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Mit der Unterschrift wird bescheinigt, dass die Informationen zum Projekt  
und zum ESA (Elternbrief) zur Kenntnis genommen wurden.     
  

 
 
 
 

Datum Unterschrift der Schülerin / des 
Schülers 

Unterschrift des / der 
Erziehungsberechtigten 


